
Allgemeine Teilnahmebedingungen für  

BBL-Veranstaltungen 
 
1. Anmeldung: 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen des BBL erfolgt nach namentlicher schriftlicher Meldung (auch per E-
mail möglich) der TeilnehmerInnen. 
Bei allen TeilnehmerInnen, die zu Beginn bei bestimmten Veranstaltungen (z.B. DLT, Fahrt zur IGW, Sport- und 
Spiel, ....) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
erforderlich (Erziehungsbeauftragung s.u.). Wenn mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, 
entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung (Warteliste). 
 
2. Anmeldebestätigung: 
Nur auf ausdrücklichen Wunsch unmittelbar nach der Anmeldung. Weitere Informationen zur Maßnahme werden 
rechtzeitig zugeschickt. 
 
3. Zahlungsbedingungen: 
Der TeilnehmerInnenbetrag für die Veranstaltungen muss innerhalb der (auf der Ausschreibung)  genannten Frist 
(auf das Konto des BBL einbezahlt werden. Zu später Geldeingang kann ggfs. zum Ausschluss bei der 
Veranstaltung führen. Die Entscheidung darüber liegt beim Veranstalter. 
Bankverbindung : Südwestbank Freiburg BLZ 600 907 00 Kto-Nr.: 618 030 000 

Empfänger: Bund Badischer Landjugend e.V. 
Bitte bei der Überweisung Name des/der Teilnehmers/in und die Veranstaltung oder das festgelegte Stichwort 
angeben!  
 
4. Rücktritt eines Teilnehmers / einer Teilnehmerin: 
Der Rücktritt muss durch eine persönliche Mitteilung erfolgen, das kann sowohl schriftlich als auch telefonisch 
sein. Wenn bei einem Rücktritt keine Warteliste für die entsprechende Veranstaltung besteht, muss der 
zurücktretende Teilnehmer / die zurücktretende Teilnehmerin eine Ersatzperson benennen. Andernfalls fallen die 
Gesamtkosten, zumindest aber die entstandenen Kosten an.  
 
5. Rücktritt durch den Veranstalter: 
Wird eine MindestteilnehmerInnenzahl für eine Veranstaltung nicht erreicht oder wird diese durch höhere Gewalt 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, kann die Veranstaltung vom Veranstalter abgesagt werden. 
Bereits eingezahlte Beiträge werden dann in voller Höhe zurückgezahlt. Weitere Ansprüche werden ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
6. Einverständniserklärung: 
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin verpflichtet sich mit der Anmeldung, die Anweisungen der BetreuerInnen 
und MitarbeiterInnen zu befolgen. Grobe Verstöße können die vorzeitige Rückreise auf eigene Kosten nach sich 
ziehen. 
Bei Minderjährigen sind die Erziehungsberechtigten dazu verpflichtet ihr Einverständnis zu geben, dass ihre 
angemeldeten Kinder entsprechend ihrem Alter und im Rahmen des Jugendschutzgesetzes auch zeitweise 
unbeaufsichtigt und selbständig unterwegs sein dürfen. Nur so ist eine Anmeldung wirksam. Ein Vordruck für die 
Erziehungsbeauftragung ist auf der Geschäftsstelle des BBL erhältlich und steht auf der Homepage des BBL als 
Download zur Verfügung. 
 
7. Haftung durch den Veranstalter: 
Der BBL haftet als Veranstalter, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich für die gewissenhafte Vorbereitung und 
die sorgfältige Auswahl der Leistungsträger. Für Leistungen Dritter (z.B. FremdreferentInnen) wird jede Haftung 
ausgeschlossen.  
Der BBL haftet ausdrücklich nicht für Schäden, die einem Teilnehmer/ einer Teilnehmerin durch Dritte oder 
eigenes Verschulden entstanden oder Folge dessen sind, dass den Weisungen von MitarbeiterInnen des BBL nicht 
Folge geleistet wurde. Für Schäden, Verlust an Kleidung und Gepäck oder persönliche Gegenstände, insbesondere 
bei Diebstahl, die nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von MitarbeiterInnen des BBL verursacht wurden, 
wird jede Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
8. Versicherung: 
Für alle TeilnehmerInnen besteht über den BBL eine Haftpflichtversicherung. 
Unfallversicherung hat jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin selbst zu tragen.  
Sonderregelungen werden gegebenenfalls vorher bekanntgegeben. 
 
9. Bildmaterial:  
Mit der Anmeldung gibt der Teilnehmer/die Teilnehmerin bzw. der Erziehungsbeauftragte das Einverständnis, 
dass die Veranstaltung dokumentiert wird und angefertigte Fotos oder sonstiges Bildmaterial im Rahmen der 
gemeinnützigen Aufgabenstellung des Bund Badischer Landjugend e.V. veröffentlicht und verwertet werden 
dürfen. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. 
 
Bund Badischer Landjugend, Friedrichstr. 41, 79098 Freiburg, Tel.: 0761/27133-30,  

Fax: 0761/27133-99, E-Mail: Landjugend@blhv.de 


